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Athletenvereinbarung6

Aktualisiert:: November 2006
A T H L E T E N V E R E I N B A R U N G

zwischen

Name:


.......................................................................

Vorname:

.......................................................................

Geburtsdatum:
.......................................................................

Verein:

.......................................................................

Disziplin:

.......................................................................

Kader:

.......................................................................

und dem




......................................................................




(Name des Verbandes)


















vertreten durch




.......................................................................




(vertretungsberechtigte Personen des Verbandes)


1.
Präambel


Auf der Grundlage einer angestrebten Partnerschaft zwischen Athleten/innen und Verband,


mit der Verpflichtung, gleiche und faire Bedingungen bei der Sportausübung zu schaffen und zu gewährleisten,


im Bestreben, für einen fairen und an der gemeinsamen Erreichung des Verbandszwecks orientierten Ausgleich der wirtschaftlichen Verbands- und Athleteninteressen zu sorgen,



im Interesse von Rechtsklarheit und einer unter Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze zügigen Streitschlichtung,


aus der Gesamtverantwortung von Athleten/innen und Verband für die deutsche (Sportart),

schließen der (Verband) und der Athlet/die Athletin nachstehende Athleten​ver​einbarung, um die aus der gemeinsamen Zweckverfolgung fließenden gegenseitigen Rechte und Pflichten einvernehmlich zu konkretisieren.

DOSB-Hinweis: 

Ein Abschluss der Athletenvereinbarung dürfte vornehmlich für (Bundes-) Kader/               National​mannschafts-Athleten/innen in Betracht kommen.

2.
Rechtsgrundlagen


Die Vertragsparteien erkennen die Regelungen 


-
der (Verbands-) Satzung, 


-
der Wettkampfbestimmungen des (z.B. Internationalen Verbands), 


-
der (Verbands-) Ordnung, 


-
der Rechts- und Verfahrensordnung des (Verbands) sowie 


-
die Doping-Bestimmungen der Nationalen Anti-Doping-Agentur

im Training und Wettkampf als für sich verbindlich an und verpflichten sich, den in diesen Regelungen statuierten Vorgaben nachzukommen.

Diese Rechtsgrundlagen dienen der einheitlichen und chancengleichen Ausübung der (Sportart). Ihre Einhaltung und Anerkennung ist Grundvoraussetzung für die (Sportart). 

DOSB-Hinweis:


Die Aufzählung der Rechtsgrundlagen ist nur beispielhaft; ggf. kommen Streichungen oder Erweiterungen (z.B. im Hinblick auf Regelwerke internationaler Verbände) in Betracht.

Hinweise des Beirats der Aktiven:

1.
Zur Rechtsklarheit sollten die Rechtsgrundlagen ausdrücklich mit Datum ("in der Fassung vom...") gekennzeichnet werden. 

2.
Der Umfang der Rechtsgrundlagen muß für die Athleten/innen zumutbar bleiben.

3.
Eine ausdrückliche Aufnahme der Verbandsordnung sowie der Rechts- und Verfahrensordnung ist nur dort erforderlich, soweit diese nicht bereits im Text der Satzung enthalten sind.

3.
Leistungen des (Verbands)


DOSB-Text:

Der (Verband) verpflichtet sich, den Athleten/die Athletin im Rahmen seiner/ihrer personellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten optimal zu fördern und bemüht sich, die Leistungen Dritter (z.B. von Sponsoren) zugunsten der deutschen (Sportart) zu ermöglichen. 


Text des Beirats der Aktiven:


Der (Verband) verpflichtet sich, die organisatorische und verwaltungstechnische Abwickung aller Maßnahmen im Bereich (Sportart) sicherzustellen und den Athleten/die Athletin im Rahmen seiner/ihrer personellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu fördern und Leistungen Dritter zu akquirieren.


3.1
Training und Ausbildung


Der Athlet/die Athletin wird (z.B. in seiner/ihrer Eigenschaft als Mitglied eines Bundeskaders) nach den neuesten sportwissenschaftlichen und sportmedizinischen Kenntnissen betreut. Hierfür stellt der (Verband) im Rahmen seiner personellen Möglichkeiten fachlich geeignete und qualifizierte (Verbands-) Trainer/innen zur Verfügung. Die Kosten für zentrale Maßnahmen trägt der Verband nach Maßgabe der Förderung durch das Bundesministerium des Innern. Im übrigen soll der Verband diese Kosten im Rahmen der Jahresplanung tragen. 


3.2
Wettkämpfe im Rahmen der Nationalmannschaft

3.2.1
Der (Verband) nominiert den Athleten/die Athletin für Einsätze in der Nationalmannschaft auf der Grundlage der (z.B. Verbands-Nominierungsrichtlinien). Diese werden nach Abstimmung mit den Athleten/innen und dem Bereich Leistungssport des Deutschen Olympischen Sportbundes vor Saisonbeginn dem Athleten/der Athletin zur Kenntnis gegeben. 

3.2.2
Der (Verband) trägt nach Maßgabe von Ziffer 3.1 Satz 3 die notwendigen Kosten für die Entsendung des Athleten/der Athletin zur Nationalmannschaft.

3.2.3
Der (Verband) stellt dem Athleten/der Athletin die vom offiziellen Ausrüster der Nationalmannschaft gelieferte Sport- und Wettkampfbekleidung kostenfrei zur Verfügung.

3.3
Interessenvertretung

3.3.1
Der (Verband) ermöglicht dem Athleten/der Athletin, vertreten durch die gewählten Athletensprecher/innen, in allen den Leistungssport (z.B. in Bundeskadern und der Nationalmannschaft) betreffenden Fragen ein Mitspracherecht.

DOSB-Hinweis:


Zur Verwirklichung einer wirksamen Mitbestimmung der Athleten/innen sollten die Verbände in ihre Satzung eine entsprechende Regelung aufnehmen, nach der dem/der Aktivensprecher/in ein Mitgliedschaftsrecht mit Sitz und Stimme im Vorstand des Verbandes zusteht.

Hinweis des Beirats der Aktiven:
Bei fehlender oder lückenhafter Regelung der Mitbestimmung von Aktivensprechern/innen sollten Mitbestimmungsregelungen in die Athletenvereinbarung aufgenommen werden. Dies gilt insbesondere für die Mitbestimmung bei Ziffer 3.4 (Aufwendungskostenersatz), Ziffer 3.2.1 (Nominierungsrichtlinien), Ziffer 4.1.1 (Kader-Nominierungskriterien) sowie bei Ziffer 4.2.1 (Festlegung der Wettkampfkleidung).

3.3.2
Der (Verband) bemüht sich um die Schaffung der infrastrukturellen Rahmen​be​din​gungen für den Leistungssport in seinem Verbandsgebiet (im Rahmen des Stütz​punkt​systems u.a. Gerätebeschaffung, Anlagennutzung, medizinische/physio​thera​peutische Betreuung).

3.3.3
Der (Verband) übernimmt eine gesamtsportliche Interessenvertretung gegenüber nationalen und internationalen Institutionen aus Staat, Sport und Wirtschaft. 

Hinweis des Beirats der Aktiven: 

Bestehende Rechte der Aktivensprecher/innen sowie individuelle Rechte der Athleten/innen werden durch diese Regelung nicht berührt.

3.4
Aufwendungskostenersatz


Die von der Athletenvereinbarung erfaßten Athleten/innen werden aus den Sponso​ren​einnahmen des Verbandes in einer Ausschüttungshöhe von (% oder Euro-Betrag) beteiligt. Die Verteilung der Sponsoreneinnahmen erfolgt nach ... (Kriterien nennen; primär in Betracht kommen teilnahme-, [wettkampf-] oder leistungsbezogene Gesichtspunkte). Der gezahlte Aufwen​dungskostenersatz stellt einen finanziellen Ausgleich für die Verwertung von Persönlichkeitsrechten des Athleten/der Athletin dar.

Hinweis des Beirats der Aktiven:
Ziffer 3.4 und Ziffer 4.2 stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Daher ist auch hier der Hinweis des Beirats der Aktiven zu Ziffer 4.2.5 zu beachten. 

4.
Leistungen des/der Athleten/innen

4.1
Mitgliedschaft im Bundeskader

4.1.1
Die Aufnahme und der Verbleib im Bundeskader des (Verbands) werden durch die (z.B. Kader-Nominierungskriterien) des (Verbands) geregelt. Diese werden nach Abstimmung mit den Athleten/innen und dem Bereich Leistungssport des Deutschen Olympischen Sportbundes vor Saisonbeginn dem Athleten/der Athletin zur Kenntnis gegeben. 

Hinweis des Beirats der Aktiven: 

Bei den Nominierungskriterien und der Nominierung im Einzelfall sind die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Bestimmtheit und der Sachlichkeit verbindlich zu beachten.

4.1.2
Darüber hinaus müssen für die Aufnahme und Verbleib im Kader folgende zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sein:


(z.B.

-
Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften und offiziellen Qualifika​tions​wettkämpfen des (Verbands) soweit zwingende berufliche und gesundheitliche Probleme dem nicht entgegenstehen;


-
Teilnahme an Einsätzen im Rahmen der (Verbands-) Nationalmannschaft, soweit eine Nominierung im Rahmen der individuellen Jahres​wettkampfplanung erfolgt ist und soweit berufliche und gesundheitliche Probleme dem nicht entgegenstehen;


-
Einhaltung der anerkannten Grundsätze des sportlichen Verhaltens). 

Hinweise des Beirats der Aktiven:
1.
Aus Klarheitsgründen sollten auch schulische Probleme als Befreiungsgrund aufgenommen werden.

2.
Eine Befreiung im Einzelfall aus anderen Gründen sollte ebenfalls aufgenommen und könnte wie folgt geregelt werden: Die Nichtteilnahme aus anderen Gründen muß von dem/der zuständigen Bundestrainer/in befürwortet werden.

3.
Die Pflichten des Athleten/der Athletin müssen in sachlichem Zusammenhang mit seiner/ihrer Sportausübung stehen.

4.
Auf ein ausgewogenes, gleichwertiges Verhältnis zwischen den verbindlichen Leistungen des Athleten/der Athletin und den verbindlichen Leistungen des Verbandes ist unbedingt zu achten.

4.2
Einsätze in der Nationalmannschaft

4.2.1
Einheitliche Mannschaftskleidung

Der (Verband) legt zum Zwecke eines einheitlichen Erscheinungsbildes die Bekleidung fest, die vom Athleten/von der Athletin im Rahmen von Einsätzen der Nationalmannschaft zu tragen ist.

Einleitender Hinweis zum nachstehenden DoSB-Text (Version a und b): Wie sich in den Gesprächen mit dem Beirat der Aktiven gezeigt hat, kann den jeweiligen Regelungsbedürfnissen der Verbände, die im Zusammenspiel mit den Athleten/innen ganz unterschiedlich ausgeprägt sein können, durch alternative Normtexte besser entsprochen werden. Um dem (unzulässigen) "Leerlauf" der "Version b" vorzubeugen, wird darauf zu achten sein, daß dem Athleten/der Athletin eine hinreichende Fläche zur Eigenvermarktung (z.B. auf dem Trikot) zur Verfügung steht.

Die Frage, ob den Athleten/innen auch Einfluß auf die Wahl der Verbandssponsoren eingeräumt werden muß bzw. ob Athleten/innen sich weigern können, für mißliebige Sponsoren zu werben, wurde nicht zu Ende diskutiert; nach DoSB-Auffassung besteht eine solche Einschränkung allerdings nicht.

Der Beirat der Aktiven hat den Themenkomplex "Vermarktungsrechte und Bekleidung" eigenständig in seinem Entwurf unter Ziffer 4.2.5 gefaßt. Diesen "Standortwunsch" respektieren wir. Insofern sind die Vorschläge des Justitiariats und des Beirates zur Lösung der gleichen Fragen an unterschiedlichen Stellen in dieser Athletenvereinbarung zu finden.

Die DOSB-Autoren der Muster-Athletenvereinbarung stellen klar, daß sie sehr wohl davon ausgehen, daß im konkreten Zusammenhang eine grundsätzliche Werbepflicht der Athleten/innen zugunsten des Verbandes besteht. Rechtliche Erläuterungen hierzu sind der Broschüre "Rechte der Athleten" (erschienen als Akademieschrift 49 der FVA, S. 14 ff., insbesondere S. 16 linke Spalte) zu entnehmen. 

Version a:

Der Athlet/die Athletin ist verpflichtet, bei solchen Einsätzen nur die offizielle Kleidung (des Ausrüsters) der Nationalmannschaft zu tragen und diese mit keinen weiteren Wer​beträgern zu versehen, bzw. die auf der vom (Verband) zur Verfügung gestellten Sportbekleidung vorhandenen Werbeträger nicht abzudecken, zu verändern oder zu ent​fernen. Dies gilt auch für Stirn-, Schweißbänder, umgehängte Handtücher, Banner etc. 

DOSB-Hinweis: Der Verband hat ein berechtigtes Interesse daran, in der Öffentlichkeit einheitlich aufzutreten. Hierin ist ein Rechtfertigungsgrund für die Beschneidung der Persönlichkeitsrechte zu ersehen.

Version b:


Der Athlet/die Athletin ist verpflichtet, nur die offizielle Kleidung (des Ausrüsters) der Nationalmannschaft zu tragen. Er/Sie ist jedoch berechtigt, sofern internationale Vorgaben dem nicht entgegenstehen, sich durch Hinzufügung eigener Werbeträger individuell zu vermarkten; dies gilt nicht für Konkurrenzprodukte der Verbands​sponsoren (Branchenexklusivität). Werbebot​schaften, die gegen Recht, Ethik und Moral verstoßen bzw. Werbung diskriminierenden Inhalts/für politische Grup​pierungen und mit politischen Aussagen sind nicht erlaubt.  Der Athlet/die Athletin ist nicht befugt, auf der vom (Verband) zur Verfügung gestellten Sportkleidung die vorhandenen Werbeträger abzudecken, zu verändern oder zu entfernen. Dies gilt auch für Stirn-, Schweißbänder, umgehängte Handtücher, Banner usw. 

4.2.2
Diese Verpflichtung gilt während der gesamten Wettkampfdauer einschließlich dazugehöriger Wettkampfpausen (z.B. im Stadion / im offiziellen Aufwärmbereich), sowie für Siegerehrungen, offizielle und verbandsseitig organisierte Presse​konferenzen / Pressegespräche, Empfänge und Mannschaftsfotos.

DOSB-Hinweis:

Das Justitiariat empfiehlt eine Erweiterung/Änderung der vorstehenden Textpassage dahingehend, daß nach dem Klammerzusatz ("z.B. im offiziellen Aufwärmbereich") aufgenommen wird: "...sowie für Veranstaltungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Wettkampfgeschehen stehen. Hierzu gehören (z.B.) Siegerehrungen, offizielle und verbandsseitig organisierte Pressekonferenzen/ Pressegespräche und Mannschaftsfotos."

Sodann wären alle Eventualitäten abgedeckt.

Sofern mit einem Sponsor spezielle Vereinbarungen getroffen wurden, z.B. bestimmte Wettkampfschuhe zu verwenden, empfiehlt es sich ferner, dies im Rahmen der Ziffer 4.2 in einem eigenen Unterpunkt zu erwähnen.

Textvorschlag: Der Athlet/die Athletin verpflichtet sich während des Wettkampfes und im Wettkampfbereich nur Sport- und Wettkampfschuhe von (Verbands-Partner) zu tragen. Derzeit ist/sind dies: (...)
Sofern verbandsseitig gewünscht, können die Athleten/innen verpflichtet werden, an weiteren publizitätsfördernden Maßnahmen des Verbandes teilzunehmen. Es empfiehlt sich aber, den Athleten/innen hierfür ein individuelles Entgelt in Aussicht zu stellen, da die Regelung ansonsten rechtlich angreifbar wäre.

Zur Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten kann es sich u.U. empfehlen, in der Athletenvereinbarung zu definieren, was mit bestimmten Begrifflichkeiten gemeint ist (so könnte z.B. darauf hingewiesen werden, daß mit "Stadion" ein Bereich gemeint ist, der auch Call-room, Innenraum, Tribüne, etc. erfaßt).

Hinweis des Beirats der Aktiven:
Der Beirat empfiehlt aus Gründen der Rechtsklarheit eine Präzisierung der Formulierung, z.B. eine Beschränkung auf die Sportausübung des Athleten/der Athletin während des Wettkampfs einschließlich Aufwärmphase, Siegerehrung, verbandsseitig organisierter Pressekonferenzen/-gespräche und offizieller Mannschaftsfotos.

4.2.3
Der Athlet/die Athletin verpflichtet sich, an offiziellen Mannschaftsveranstaltungen des (Verbands) im Rahmen solcher Einsätze teilzunehmen.
Hinweis des Beirats der Aktiven:

Die Pflicht aus Ziffer 4.2.3 sollte unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit wie bei Ziffer 4.1.2 unter dem Vorbehalt stehen, daß ihr nicht zwingende schulische/berufliche oder gesundheitliche Probleme entgegenstehen. 

4.2.4
Verwertung der Bild- und Tonrechte


Der Athlet/die Athletin erklärt sich damit einverstanden, daß der (Verband) Bildrechte für Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des (Verbands) unentgeltlich verwertet, soweit die Aufnahmen im Rahmen solcher Einsätze gefertigt wurden.

Hinweis des Beirats der Aktiven:

Zur Klarheit sollte aufgenommen werden, daß die Öffentlichkeitsarbeit nicht die Verwertung zu Werbe- oder sonstigen kommerziellen Zwecken umfaßt.

4.2.5
(( nur relevant, wenn nicht die Varianten a oder b in Ziffer 4.2.1 gewählt wurden)
Die Vermarktungsrechte auf der Bekleidung und ggf. auf der Ausrüstung des Athleten/der Athletin werden nach dem Grundsatz der Gleichberechtigung hälftig nach beiliegender Werbevereinbarung zwischen Verband und Athlet/in aufgeteilt. Zugunsten des einen (Verbands-) Hauptsponsors gilt Branchenexklusivität.


Sollte bis zum ....... eines Jahres für die Werbefläche ....... kein Verbandssponsor für die folgende Saison zur Verfügung stehen, wird dem Athleten/der Athletin die Mög​lichkeit eingeräumt, die Vermarktung dieser Werbefläche für eigene Werbezwecke vorzunehmen. Sollte nach diesem Zeitpunkt es noch gelingen, ein Unternehmen für ein Verbandssponsoring zu interessieren, sind unter Berücksichtigung der per​sönlichen Werbeverträge des Athleten/der Athletin angemessene Flächen für den Verbands​sponsor zur Verfügung zu stellen.


Leistungen von Sponsoren für persönliche Werbung von Athleten/innen stehen ausschließlich dem Athleten/der Athletin zu.


Die Werberegelungen des internationalen Verbandes sind einzuhalten.

Hinweise des Beirats der Aktiven:

Der Beirat der Aktiven geht davon aus, daß keine grundsätzliche Werbepflicht des Athleten/der Athletin zugunsten des Verbands (auch nicht bezüglich der Ausrüstung) besteht; auf der Grundlage freiwilliger Vermarktung steht ferner dem Athlet/der Athletin ein Recht auf Individualvermarktung in Abstimmung mit dem Verband zu. Bei der hälftigen Vermarktung handelt es sich um einen sinnvollen und fairen Kompromiß, unter der Voraussetzung, dass 

1.
eine einheitliche Behandlung der Kadermitglieder gewährleistet ist,

2.
sämtliche Leistungen von Sponsoren an Verband sowie ggf. an  Verbandstrainer/in  und 


–funktionäre im Rahmen der Informationspflicht des Verbandes offengelegt werden,

3.
die Umlage der Sponsoringeinnahmen auf unmittelbare Leistungen an die Athleten/ innen den Anteil von 75% nicht unterschreitet. 

Andernfalls ist eine Trennung zwischen verpflichtender Athletenvereinbarung und freiwilliger Pool-Vereinbarung dringend zu empfehlen.

5.
Vertragsverletzungen 
5.1
Jede Vertragspartei ist verpflichtet, im Falle einer Vertragsverletzung der anderen Partei den hieraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Haftungsmaßstab ist die Bestimmung des § 708 BGB; hiernach hat der Athlet/die Athletin bei der Erfüllung der ihm/ihr obliegenden Verpflichtungen nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er/sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

DOSB-Hinweis:

Nach Auffassung der DOSB-Autoren sollte es den Verhandlungen zwischen Verband und Aktiven/Aktivensprechern/innen überlassen bleiben, ob an dieser Stelle Haftungs​beschränkungen vorgesehen werden. Der Beirat der Aktiven hält dies für obligatorisch. Folglich schlägt der Beirat als letzten Satz der Ziffer 5.1 vor:

"Die Vertragsparteien erklären eine Haftungsbeschränkung für Fälle der einfachen Fahrlässigkeit auf ....... Euro.

Hinweis des Beirats der Aktiven (nur zur ungefähren Orientierung - alte Werte):

Die Höhe der Haftungsbeschränkung könnte sich an den Regelungen des Verbandes über die Geldbuße orientieren, vgl. z.B. die max. Höhe im Skisport: DM 5.000,-- gegen Athleten/innen, DM 50.000,-- gegen juristische Personen; im Schwimmsport DM 4.000,--; im Fechtsport DM 1.000,--; in der Leichtathletik DM 500,-- gegen Athleten/innen und  DM 5.000,-- gegen Vereinigungen. Sie sollte bei Athleten/innen keinesfalls den Betrag von DM 5.000,-- überschreiten.

DOSB-Text:

5.2
Eine schuldhafte Vertragsverletzung kann zu einem Ausschluß aus dem Bundeskader, zur Nichtberücksichtigung für Einsätze der National- oder Olympiamannschaft, zur Versagung der Genehmigung von Auslandsstarts und zu einer Redu​zierung oder Streichung des Aufwendungskostenersatzes führen. 

Text des Beirats der Aktiven:

5.2
Eine schuldhafte Vertragsverletzung kann mit einer Vertragsstrafe belegt werden. Diese Vertragsstrafe kann umfassen: ............................................................................


Einen Antrag auf Verhängung der Vertragsstrafe kann jede Vertragspartei stellen.  Für den Rechtsweg gilt Ziffer 6.

DOSB-Hinweis:
Optional: "Festgesetzte Sanktionen des nationalen oder internationalen Fachverbandes werden als Vertragsstrafen vereinbart.“

Hinweis des Beirats der Aktiven:
Die Sanktionen der Vertragsstrafe richten sich sowohl gegen den Athleten/die Athletin als auch gegen den Verband. In Betracht kommen beispielsweise Rüge, Verweis, Verwarnung, Geldstrafe oder (vorübergehender) Kaderausschluss. Im Hinblick auf mögliche Sanktionen gegen den Athleten/die Athletin können als Obergrenze die Sanktionsregelungen in der Satzung bzw. Rechts- und Verfahrensordnung des Verbands herangezogen werden. Die Verhängung der Vertragsstrafe unterliegt dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäßig​keitsprinzip und hat die Berufsfreiheit des Athleten/der Athletin zu beachten. Sanktionen, die zum vorübergehenden Ausschluß aus dem Kader führen, kommen daher nur bei besonders schweren Verletzungen in Betracht, z.B. bei Verstößen gegen Dopingregelungen.


DOSB-Text:

5.3
Unberührt von diesen Bestimmungen bleibt eine Sanktion infolge allgemeiner Verletzung von Verpflichtungen nach dem Regelwerk des (Verbands) oder anderer Sportorganisationen (z.B. Internationaler Verband).

Text des Beirats der Aktiven:
5.3
Unberührt von diesen Bestimmungen bleibt eine Sanktion infolge allgemeiner Verletzung von Verpflichtungen nach dem Regelwerk des (Verbands) oder anderer Sportorganisationen, die durch andere als die Vertragspartner beantragt wird. 

6.
Rechtsweg / Schiedsvereinbarung

6.1
Die Vertragsparteien vereinbaren, dass bei Streitigkeiten zunächst der verbands​interne Rechtsweg auszuschöpfen ist.

Allgemeiner Hinweis:
Trotz intensiver Bemühungen war es nicht möglich, in den Gesprächen mit dem Beirat der Aktiven Konsens zur Frage der Schiedsvereinbarung zu finden. Von daher wird nachstehend (beginnend mit der Textziffer 6.2) zunächst diejenige Textversion nebst Hinweisen abgedruckt, die nach Auffassung der DOSB-Autoren sachgerecht ist. Im Anschluss finden sich dann eigenständige Formulierungsvorschläge bzw. Hinweisteile des Beirats der Aktiven.

DOSB-Text:

6.2
Außerdem verpflichten sich die Vertragsparteien, die gesondert beiliegende Schiedsvereinbarung zu unterzeichnen. Diese Schiedsvereinbarung hat nur Gültigkeit für die Dauer der Athletenvereinbarung und betrifft nur Streitigkeiten unmittelbar zwischen den Vertragsparteien. Sie erfaßt alle anlässlich dieses Vertrages entstehenden Streitigkeiten.


Das Schiedsgericht muss dabei binnen eines Monats nach Zustellung der Verbandsentscheidung angerufen werden.

DOSB-Hinweis: 

Die gesonderte Unterzeichnung der Schieds​vereinbarung ist im Hinblick auf die Formvor​schrift des § 1031 [vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Schiedsver​fahrensrecht] notwendig. Die Schiedsvereinbarung wird im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Rechtsprechung, Kostengesichtspunkte, größere Sachnähe der Schieds​richter, den Gesichtspunkt erhöhter Vertraulichkeit und größerer Geschwindigkeit für sinnvoll erachtet. Dennoch ist darauf hinzuweisen, daß der Abschluss einer Schiedsvereinbarung "nur" ein zusätzlicher Weg ist. Diesen zu beschreiten ist allerdings aufgrund der genannten Vorteile zu empfehlen, zumindest wenn hierüber zwischen Verband und Athleten/innen ein entsprechender Konsens besteht. Hiervon ist auszugehen, wenn der/die jeweilige(n) Athletensprecher/in(innen) zugestimmt haben.

Text des Beirats der Aktiven:
6.2
Außerdem erklären die Vertragsparteien, daß alle aus dieser Athletenvereinbarung entstehenden Streitigkeiten unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte nach Maßgabe der der Athletenvereinbarung anliegenden Schiedsordnung entschieden werden können.

6.3
Für den Fall, daß der Athlet/die Athletin den ordentlichen Rechtsweg wählt, erklärt der (Verband) den Verzicht auf die Einrede der Schiedsvereinbarung.


Der (Verband) wird grundsätzlich bei Rechtsstreitigkeiten das Schiedsgericht anrufen. Er wird dem Athlet/der Athletin vorher unter Fristsetzung Gelegenheit geben, der Anrufung des Schiedsgerichts zu widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs wird der ordentliche Rechtsweg bestritten.

6.4
Diese Regelung hat nur Gültigkeit für die Dauer der Athletenvereinbarung und betrifft nur Streitigkeiten unmittelbar zwischen den Vertragsparteien. Sie umfaßt alle anläßlich dieses Vertrages entstehenden Streitigkeiten.

6.5
Das Schiedsgericht muss dabei binnen eines Monats nach Zustellung der Verbandsentscheidungen angerufen werden.

6.6
Abweichend von § 10 Abs. 3 der Schiedsordnung i.S.v. Ziffer 6.2 vereinbaren die Vertragsparteien, dass die Schiedsrichter eine pauschale Vergütung von Euro 51,-- pro Tag erhalten.

Hinweise des Beirats der Aktiven:
1.
Die Einführung des Wahlrechts beruht auf Vorbehalten des Beirats der Aktiven gegenüber einer verbindlichen Schiedsgerichtsbarkeit.

2.
Bei der Ausübung des Wahlrechts ist zu beachten, dass die Entscheidung des Schiedsgerichts verbindlich ist und eine Überprüfung durch ordentliche Gerichte grundsätzlich nicht mehr möglich ist.

3.
Ferner sind die Mehrkosten, die dem Athleten/der Athletin aufgrund der Schiedsgerichtsbarkeit entstehen können, derzeit nicht versicherbar.

4.
Hinsichtlich der Schiedsordnung i.S.v. Ziffer 6.2 sind folgende Änderungen zur Erleichterung der Akzeptanz des Schiedsgerichts zu empfehlen:


§ 1 – Anwendungsbereich:


Diese Schiedsordnung findet auf alle Streitigkeiten Anwendung, die nach einer von den Vertragsparteien getroffenen Schiedsvereinbarung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges nach Ausübung des Wahlrechts des Athleten/der Athletin durch ein Schiedsgericht entschieden werden sollen.


§ 2 – Schiedsgericht, Ziffer 2: 


... Dem Schiedsgericht dürfen insbesondere keine Personen angehören, die


-
Mitglied eines Verbandsorgans im deutschen, ausländischen oder internationalen Sport sind oder in den vergangenen fünf Jahren waren;


-
sich in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu einem Sportverband oder Sportverein befinden oder sich in den vergangenen fünf Jahren befunden haben, in dem die betreffende Sportart ausgeübt wird...

7.
Zeitliche Geltung


Der Inhalt dieses Vertrages hat Gültigkeit für ein Jahr. Das Ausscheiden aus dem Kreis der Kaderathleten wird als auflösende Bedingung dieses Vertrages vereinbart mit der Folge, dass der Vertrag zum Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres erlischt (endet).

DOSB-Hinweis: 

Die Festlegung der Laufzeit des Vertrages auf ein Jahr wird in Absprache mit dem Beirat der Aktiven für den Fall empfohlen, dass die Ziffern 2, 3.2.1 (Nominierungsrichtlinien) und 4.1.1 (Kader-Nominierungskriterien) dynamische Verweisungen ("... in der jeweils gültigen Fassung") enthalten.

8.
Schlussbestimmung


Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages läßt die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen unberührt.

..................................

    ..................................

  ....................................

(Verbandsvertreter/in)
    (Verbandsvertreter/in)

  Athlet/Athletin










  ......................................










  (bei Minderjährigen










  Unterschrift des/der










  Erziehungsberechtigten)

